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Durchführungsbestimmung 
zum Gesetz über den Volkswirtschaftsplan 1950 
(Zulassung von Gipsschlackenzement im Bauwesen).

Vom 17. Juli 1950
Gemäß § 20 Abs. 12 des Gesetzes vom 20. Januar 

1950 über den Volkswirtschaftsplan 1950 (GBl. S. 41) 
wird zu § 7 Abs. 10 Ziffer 3 im Einvernehmen mit 
den Ministerien für Planung und für Industrie fol
gendes bestimmt:

§ 1 ,
(1) Gipsschlackenzement 225 und Gipsschlacken

zement 325 sind hydraulische Bindemittel, die der 
Gütevorschrift TGL 255 360.01 entsprechen.

(2) Die Herstellung der Gipsschlackenzemente 225 
und 325 ist laufend gemäß den Zementnormen (DIN 
1164), und den hierzu erlassenen Ausführungsbe
stimmungen durch das Deutsche Amt für Material- 
und Warenprüfung, Staatliches Baustoffprüfamt 
Weimar, zu überwachen.- Über imgenügende Be
funde sind die Ministerien für Aufbau und für Indu
strie unverzüglich vom Baustoffprüfamt Weimar zu 
unterrichten.

(3) Die Verpackung muß die Bezeichnung „Gips
schlackenzement 225“ oder „Gipsschlackenzement 
325“, die Angabe des Bruttogewichtes, den Namen 
des herstellenden Werkes und die Angaben „Gips
schlackenzement darf nicht mit anderen Bindemit
teln vermischt werden“, „normüberwacht“, tragen.

§ 2
(1) Gipsschlackenzement 225 und 325 sind allge

mein zugelassen zur Herstellung von Beton für Bau
werke aus Beton und Stahlbeton.

(2) Gipsschlackenzement darf niemals mit anderen 
Bindemitteln vermischt werden.

§ 3
Für die Ausführung von Bauwerken aus Beton 

und Stahlbeton unter Verwendung von Gipsschlak-

kenzement gelten die Normen DIN 1045 und 1046 
sowie die Regeln für die Erstellung von Stahlbeton
bauten mit der Maßgabe, daß „Gipsschlackenzement 
225“ in gleichem Umfange und unter den Bedingun
gen wie Zement 225 und „Gipsschlackenzement 325“ 
wie Zement 325 der Zementnormen (DIN 1164) ver
wendet und demnach voll auf den Bindemittelanteil 
angerechnet werden dürfen.

Berlin, den 17. Juli 1950
Ministerium für Aufbau 

Dr. B o l z  
Minister

Anordnung 
über die Ausgabe von Wertmarken bei der 

Durchführung der Erfassung landwirtschaft
licher Erzeugnisse. |
Vom 18. Juli 1950 

Das Ministerium füf Handel und Versorgung ordnet 
im Einvernehmen mit den Ministerien für Planung, 
für Land- und Forstwirtschaft sowie für Innerdeut
schen Handel, Außenhandel und Materialversor
gung an:

Zur Vereinfachung des Bezuges von Waren, die 
bei der Durchführung der Erfassung bestimmter 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse zurück- oder ge
gengeliefert werden (z. B. Pflanzenöl bei der Ab
lieferung, von Faserlein- und Hanfsamen oder Zucker 
bei der Obstablieferung), werden Gutscheine mit 
aufgedruckten Werten (Wertmarken) ausgegeben.

§ 2
(l) Die Wertmarken werden vom Ministerium für 

Handel und Versorgung der Deutschen Demokra
tischen Republik - Hauptabteilung Erfassung und 
Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse - den Ver
einigungen volkseigener Erfassungs- und Aufkauf
betriebe (WEAB) übergeben. Diese geben über ihre


